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Mit der Publikation von Stellungnahmen zu öffentlichen Anhörungen der parlamentarischen 

Gremien des Bundes und der Länder oder zu aktuellen, zentralen Themen der Arbeitsmarkt-

politik will das IAB der Fachöffentlichkeit und der externen Wissenschaft einen Einblick in 

seine wissenschaftliche Politikberatung geben. 

IAB intends to give professional circles and external researchers an insight into its scientific 

policy advisory services by publishing comments on the public hearings of parliamentary 

committees of the Federal Government and the Federal States and on current central topics 

of labour market policy. 
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Zusammenfassung 

Die vorliegende IAB-Stellungnahme befasst sich mit dem Antrag „Gute Arbeitszeiten 

sichern – Schutzrechte der Beschäftigten stärken – Die Digitalisierung der Arbeits-

welt gestalten!“ (Landtagsdrucksache 17/1665) der SPD-Fraktion im nordrhein-

westfälischen Landtag vom 9. Januar 2018. Darin werden das Arbeitszeitgesetz 

(ArbZG) von 1994 und seine Funktion bei der Regulierung von flexiblen Arbeitszei-

ten diskutiert.  

Das IAB äußert sich zu dem Antrag auf der Grundlage von Forschungsergebnissen. 

Zunächst erfolgt ein kurzer Überblick über die Verbreitung von ausgewählten For-

men derjenigen Arbeitszeiten, die vom Kriterium des „Normalarbeitstags“ abwei-

chen, sowohl aus der methodischen Perspektive von repräsentativen Beschäftigten 

als auch aus der methodischen Perspektive von repräsentativen Betriebsbefragun-

gen. Ein ergänzender Exkurs befasst sich mit Untersuchungen, die sich mit Verän-

derungen des Arbeitseinsatzes durch die flächendeckende Verbreitung von Kom-

munikationsmedien beschäftigen.  

Anschließend geht das IAB in der vorliegenden Stellungnahme auf empirische Un-

tersuchungen ein, die analysieren, ob flexible Arbeitszeiten eher beschäftigtenorien-

tiert oder eher betriebsorientiert eingesetzt werden. Abschließend wird vor dem Hin-

tergrund der erörterten Forschungsergebnisse die Frage behandelt, ob das ArbZG 

aktuell als reformbedürftig zu betrachten ist. 

 

Abstract 

The current IAB Statement deals with the motion “Ensuring good working hours – 

Strengthening the protective rights of employees – Shaping the digitalisation of the 

world of work!” (Gute Arbeitszeiten sichern – Schutzrechte der Beschäftigten 

stärken – Die Digitalisierung der Arbeitswelt gestalten!) (printed document of the 

NRW State Parliament 17/1665) of the Social Democratic Party (SPD) parliamentary 

party in the State Parliament of North Rhine-Westphalia of 9 January 2018.  In this 

motion, the Working Hours Act (ArbZG) of 1994 is discussed along with its function 

in regulating flexible working hours.  

The IAB is commenting on the motion on the basis of research results. The State-

ment begins with a brief overview of the prevalence of selected forms of those types 

of working hours that deviate from the criterion "normal working day". This is done 

both from the methodological perspective of representative employees as well as 

from the methodological perspective of representative surveys of establishments. A 

supplementary excursion deals with studies that examine the changes in the em-

ployment of labour as a result of the all-encompassing spread of communications 

media.  
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Following this in the current Statement, IAB elaborates on empirical studies that 

analyse whether flexible working hours tend to be applied in a way that is orientated 

more towards employees or more towards establishments. Finally, against the 

background of the research results that have been discussed, we address the ques-

tion of whether the Working Hours Act (ArbZG) can be currently considered in need 

of reform.  
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1 Einleitung  

Die SPD-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag befasst sich in ihrem Antrag 

„Gute Arbeitszeiten sichern – Schutzrechte der Beschäftigten stärken – Die Digitali-

sierung der Arbeitswelt gestalten!“ (Landtagsdrucksache 17/1665) vom 9. Januar 

2018 mit dem Arbeitszeitgesetz (ArbZG) von 1994 und seiner Funktion bei der Re-

gulierung von flexiblen Arbeitszeiten. Das IAB nimmt im Folgenden auf der Grundla-

ge von Forschungsergebnissen dazu Stellung1. 

1.1 Zum Begriff der „Flexibilität von Arbeitszeiten“ 

Für eine sachliche Debatte um flexible Arbeitszeiten von Erwerbstätigen und ein 

anpassungsfähiges Arbeits- und Betriebszeitmanagement von Betrieben ist es er-

forderlich, die legitimen, aber unterschiedlichen Interessen, die individuelle Beschäf-

tigte einerseits und Betriebe andererseits an flexiblen Arbeitszeiten haben, zu diffe-

renzieren. Die Funktion von flexiblen Arbeitszeiten besteht grundsätzlich darin, die-

se an verschiedene Umstände anpassen zu können und Nachteile zu vermeiden, 

die sich aus zu starren Arbeitszeiten ergeben können. 

Die Standardinteressen von Betrieben an flexiblen Arbeitszeiten sind: 

▪ Arbeits- und Betriebszeiten schnell an Nachfrageschwankungen anpassen zu 

können und so Kostenersparnisse zu erzielen (Houseman 2001; Kalleberg et al. 

2003) 

▪ durch flexiblen Arbeitskräfteeinsatz kürzere Lieferzeiten zu erreichen und so 

Kundenbedarfe zu befriedigen (Reilly 2001) 

▪ Leistungs- und Produktivitätssteigerungen zu erreichen (Hill et al. 2001; 

Lott/Chung 2016) 

▪ die Innovationsgeschwindigkeit zu erhöhen (Godart/Görg/Hanley 2014).  

Ein effizientes Betriebszeitmanagement senkt die Produktionskosten von Unter-

nehmen und kann zur Beschäftigungssicherung beitragen (Bosworth 1995; Cette 

2002). Die Konstitution von Betriebszeiten basiert in der Regel auf einer Entkoppe-

lung von Betriebs- und Arbeitszeiten und setzt Arbeitszeitflexibilisierung voraus; 

betriebliche Arbeitsorganisation ist daher zentraler Bestandteil der Betriebszeitge-

staltung. Mit einem flexiblen Arbeitszeitmanagement zu optimalen Betriebszeiten 

beizutragen, ist eine der Kernaufgaben betrieblicher Arbeitszeitpolitik. Dabei bezie-

hen sich Arbeitszeiten auf die zeitliche Dimension des Einsatzes von (individuellen) 

Arbeitskräften, Betriebszeiten dagegen auf die des Einsatzes von Kapital (Gebäude 

und Maschinen) und Arbeit.  

Die Betriebe in Deutschland verfügen im europäischen Vergleich über ein hohes 

Maß an flexiblem Arbeits- und Betriebszeitmanagement (Bauer et al. 2007). 

                                                

1  Meinen IAB-Kollegen Dr. Ines Zapf, Georg Sieglen und Dr. Jan Gellermann bin ich für 

ihre Unterstützung und Diskussionsbereitschaft zu Dank verpflichtet. 
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Die Standardinteressen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind anders gela-

gert. Hier geht es nicht um die Anpassung an Marktschwankungen, sondern um die 

Anpassung an außerberufliche und außerbetriebliche Anforderungen und Interessen 

der Beschäftigten (Bauer 2000). Dies wird häufig verharmlosend als die Erzeugung 

einer „Work-Life-Balance“ dargestellt. Tatsächlich geht es aber darum, dass die Er-

werbstätigen gleichermaßen in der Lage sein müssen, ihre außerberuflichen Ver-

pflichtungen zu erfüllen, ihre Interessen zu realisieren und ihre Gesundheit zu be-

wahren sowie Vorstellungen von Lebens- und Arbeitsstilen zu entfalten und sich 

(auch beruflich) weiterzubilden.  

Eine übermäßige Starrheit von Arbeitszeiten, übermäßig lange Arbeitszeiten und 

dauerhaftes Arbeiten zu Lagen, die von eingeübten sozialen Rhythmen abweichen, 

begünstigen nicht nur gesundheitliche Einschränkungen (BAuA 2016), sondern 

können auch zu einer Vielzahl weiterer sozialer Probleme führen.  

Es kann situationsbedingt allerdings durchaus im Interesse von Beschäftigten sein, 

besondere Anpassungsbereitschaft an betriebliche Belange zu demonstrieren – 

etwa, um den betrieblichen Status zu verbessern oder um eine Entfristung des Ar-

beitsvertrags zu erreichen. Dies haben insbesondere wissenschaftlichen Studien zu 

Überstunden gezeigt (Anger 2006). Allerdings ist diese besondere Leistungsbereit-

schaft wiederum mit Schwierigkeiten bei der Vereinbarung zum Beispiel von Familie 

und Beruf verbunden, wenn es keine Ressourcen gibt, welche die einseitige Anpas-

sung an betriebliche Belange kompensieren helfen (Bauer 2000).  

Es ist kürzlich (Warning/Weber 2017) darauf hingewiesen worden, dass gerade im 

Zuge der fortschreitenden Digitalisierung schwierige Arbeitsbedingungen, die etwa 

durch Termindruck oder wechselnde Arbeitszeiten bestimmt werden, zunehmen und 

so die Vulnerabilität der Standardinteressen der abhängig Beschäftigten steigt. 

Die Umstände, an die Arbeitszeiten angepasst werden sollen, sind also grundlegend 

unterschiedlich und können konfligieren. Daher ist es nicht übertrieben zu sagen, 

dass eine möglichst gute Verbindung der unterschiedlichen Interessen und Bedarfe 

von Betrieben und Erwerbstätigen an einer Anpassung der Arbeitszeiten an die un-

terschiedlich relevanten Umstände eine Kernaufgabe für moderne Arbeitsgesell-

schaften ist (Weber/Zapf 2018). Es bedarf der Entwicklung von „Flexibilitätskom-

promissen“.  

Das Arbeitszeitgesetz von 1994 (ArbZG) ist Bestandteil der Lösung der skizzierten 

Kernaufgabe moderner Arbeitsgesellschaften. Es hilft zu verhindern, dass die unter-

schiedlichen Interessen zu gegensätzlichen Praktiken führen, die entweder die Le-

bensführung der Beschäftigten behindern und beschädigen oder betriebliche An-

passungsbedarfe blockieren. Das Arbeitszeitgesetz eröffnet eine große Palette von 

Anpassungsmöglichkeiten, die in Form kollektivvertraglicher Regelungen zwischen 

den Tarif- oder Betriebsparteien als faire Vereinbarungen abgeschlossen werden 

können.  
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Eine Verwendung des Begriffs der Arbeitszeitflexibilisierung, welche die skizzierten 

Unterschiede nicht hinreichend klar macht und von der prästabilierten Harmonie 

eines Schnittmengenkonzepts ausgeht, steht in der Gefahr, die Schwierigkeit dieser 

Kernaufgabe zu unterschätzen und Deregulierung zu fordern, anstatt gesetzlich 

mögliche kollektivvertragliche Regelungen zu praktizieren.  

Konzeptionell von der Gegensätzlichkeit der Interessen auszugehen und a priori 

Schnittmengen auszuschließen, ist allerdings gleichermaßen unangemessen. Ein 

Beispiel für realisierte Schnittmengen kann zum Beispiel in der Praxis der Betriebe 

während der großen Rezession von 2008/09 gesehen werden, Kurzarbeit zu reali-

sieren und Arbeitszeitkontenguthaben sowie Überstunden abzubauen, anstatt Mas-

senentlassungen vorzunehmen (Möller 2010).  

1.2 Gliederung der Stellungnahme 

Im Folgenden wird zunächst ein kurzer Überblick über die Verbreitung von ausge-

wählten Formen derjenigen Arbeitszeiten, die vom Kriterium des „Normalarbeits-

tags“ abweichen, gegeben und zwar sowohl aus der methodischen Perspektive von 

repräsentativen Beschäftigten als auch aus der methodischen Perspektive von re-

präsentativen Betriebsbefragungen. Dabei erfolgt auch ein Exkurs zu Untersuchun-

gen, die sich mit Veränderungen des Arbeitseinsatzes durch die flächendeckende 

Verbreitung von Kommunikationsmedien befassen.  

Nach dieser deskriptiven Ausgangsskizze wird auf empirische Untersuchungen ein-

gegangen, die analysieren, ob die flexiblen Arbeitszeiten eher beschäftigtenorien-

tiert oder eher betriebsorientiert eingesetzt werden. Schließlich folgt ein kurzes Fa-

zit, das sich vor dem Hintergrund der erörterten Forschungsergebnisse auf die Fra-

ge bezieht, ob das ArbZG aktuell als reformbedürftig zu betrachten ist. 

2 Flexibler Arbeitskräfteeinsatz aus Beschäftigtenperspek-
tive 

2.1 Die Perspektive von Beschäftigtenbefragungen 

Im folgenden deskriptiven Überblick wird der „Normalarbeitstag“ als Sortierkriterium 

verwendet. Er stellt eine der Vollzeitbeschäftigung entsprechende Arbeitszeit von 35 

bis 40 Wochenstunden dar, die sich auf 5 Wochentage (montags bis freitags) ver-

teilt, tagsüber ausgeübt wird und in ihrer Lage nicht variiert (Bauer/Groß/Schilling 

1996). Davon abweichende Arbeitszeitformen sind für Beschäftigte zum Beispiel mit 

gesundheitlichen Risiken (Schicht- und Nachtarbeit), sozialen Kosten (Wochenend-

arbeit) oder übermäßig langen Arbeitstagen (Überstundenarbeit) verbunden. Sie 

ergeben sich aber häufig aus betrieblichen und sozialen Notwendigkeiten und wer-

den daher auch mit Prämien und Zulagen versehen.  

Anders als diese Arbeitszeitformen, die tatsächlich besonders starr sein können 

(zum Beispiel Schichtarbeit in Form feststehender Schichtpläne), sind im engeren 

Sinne flexible Formen des Arbeitseinsatzes im Rahmen von Gleitzeit- und Arbeits-
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zeitkonten oder von Vertrauensarbeitszeit möglich. Allerdings präjudiziert die hier 

praktizierte Flexibilität nicht, was Zweck und Anlass möglicher Arbeitszeitanpassun-

gen ist. 

Wirft man zunächst einen Blick auf den Anteil abhängig Beschäftigter in Deutsch-

land, die regelmäßig nachts, an Wochenenden oder in Wechselschicht arbeiten, 

zeigt sich für die letzten Jahre eine relative Kontinuität im Zeitverlauf, die nur durch 

leichte Steigerungen charakterisiert ist. 

Abbildung 1: Abhängig Erwerbstätige, die an Samstagen, Sonn-/Feiertagen, 

abends, nachts oder in Wechselschicht arbeiten, 
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Anm.: Bis 2004 Ergebnisse für eine Berichtswoche im Frühjahr; ab 2005 Jahresdurchschnittsergebnis-
se sowie geänderte Erhebungs- und Hochrechnungsverfahren. Ab 2011 geänderte Erfassung 
des Erwerbsstatus; Hochrechnung anhand der Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zen-
sus 2011. Ab 2016 aktualisierte Auswahlgrundlage der Stichprobe auf Basis des Zensus 2011 
(vgl. 
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2016.ht
ml). 

Quelle: Statistisches Bundesamt, Fachserie 1, Reihe 4.1: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Ergeb-
nisse des Mikrozensus zum Arbeitsmarkt; eigene Berechnungen. 

Rund ein Viertel der abhängig Beschäftigten arbeitete im Jahr 2016 nach Angaben 

des Mikrozensus häufig oder regelmäßig an Samstagen oder in den Abendstunden. 

16 Prozent der abhängig Beschäftigten leisteten regelmäßig Wechselschichtarbeit, 

14 Prozent waren von Sonn- und Feiertagsarbeit betroffen und 9 Prozent leisteten 

Nachtarbeit. Insbesondere bei der Wochenendarbeit und der Arbeit in den Abend-

stunden gab es aufgrund der Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft seit den 

1990er-Jahren stärkere Zuwächse. Aber auch die Betroffenheit von Wechsel-

schichtarbeit hat seit Beginn der 2000er-Jahre leicht zugelegt. Der Anteil der ab-

hängig Beschäftigten, die mindestens gelegentlich in einer der genannten Arbeits-

zeitformen tätig sind, ist seit Mitte der 1990er-Jahre stark gestiegen, seit 2008 aber 

file:///C:/Users/muellera186/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/10SFQ03P/(vgl.%20https:/www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2016.html
file:///C:/Users/muellera186/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/10SFQ03P/(vgl.%20https:/www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2016.html
file:///C:/Users/muellera186/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/10SFQ03P/(vgl.%20https:/www.destatis.de/DE/Publikationen/Qualitaetsberichte/Bevoelkerung/Mikrozensus2016.html
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wieder rückläufig. Im Jahr 2016 handelt es sich dabei um mehr als die Hälfte2 der 

Beschäftigten. 

Weitere Basisinformationen über flexible Arbeitszeiten lassen sich aus Beschäftig-

tenperspektive gewinnen, wenn man das Sozio-oekonomische Panel (SOEP), eine 

repräsentative Wiederholungsbefragung von über 12.000 Privathaushalten in 

Deutschland, nutzt. Abbildung 2 zeigt eine Übersicht von Lott/Chung (2016) auf Ba-

sis des SOEP für den Zeitraum von 2003 bis 2011. 

Abbildung 2: Anteile Beschäftigter in verschiedenen Arbeitszeitarrangements 

im Durchschnitt der Jahre 2003, 2005, 2007, 2009 und 2011, 

in Prozent 
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Quelle: Lott/Chung 2016; eigene Darstellung. 

Demnach haben weniger als die Hälfte der Beschäftigten überhaupt noch Arbeits-

zeitregelungen mit festen Arbeitszeiten, die in Lage und Dauer nicht variieren. Bei 

11 Prozent der Männer und 8 Prozent der Frauen bestehen gar keine formelle Ar-

beitszeitregelung, was allerdings nicht mit einer Praxis selbstbestimmter Arbeitszei-

ten verwechselt werden darf. Ein knappes Viertel der Frauen und ein Fünftel der 

Männer arbeiten zu von den Betrieben festgelegten, teilweise wechselnden Arbeits-

zeiten. Hier ist also der Sachverhalt der Flexibilität ausdrücklich markiert, gleicher-

maßen wie die betriebliche Festlegung.  

Ein Viertel der Beschäftigten verfügt über Gleitzeit und ein Arbeitszeitkonto, kann 

also die Arbeitszeit in Lage und Dauer variieren. Zudem wird angegeben, dass hier 

eine gewisse Selbstbestimmung vorliegt, es also zumindest möglich ist, eigene (Ar-

beitnehmer-)Interessen bei der Anpassung der Arbeitszeit zu berücksichtigen. Es ist 

allerdings von großer Bedeutung, eine Selbstbestimmung der Arbeitszeit nicht als 

2 Hier sind Überschneidungen möglich. 
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Synonym für eine gelingende Work-Life-Balance zu betrachten. So hat etwa Munz 

(2005) in einer empirisch-theoretischen Analyse gezeigt, dass „eine Selbststeuerung 

der Arbeitszeiten aufgrund der mit dieser einhergehenden Flexibilitätsanforderungen 

für die außerberufliche Zeitökonomie der Beschäftigten in der Regel mehr Kosten 

als Nutzen verursacht und zwar auch dann, wenn die Selbststeuerer über einen 

hohen Grad an Arbeitszeitsouveränität verfügen“ (Munz 2005: 250). 

Zusätzliche Informationen zu Arbeitszeiten von Beschäftigten, die aus Arbeitneh-

merbefragungen stammen, lassen sich dem Arbeitszeitreport des Bundesamtes für 

Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA 2016) entnehmen. Er zeigt auf Grundlage 

der BIBB/BAuA-Erwerbstätigenbefragung, dass rund 17 Prozent der Beschäftigten 

eine tatsächliche wöchentliche Arbeitszeit von über 48 Stunden angaben.  

In der Befragung sollten die Teilnehmer sich außerdem Angaben dazu äußern, wie 

sie ihren Einfluss auf verschiede Aspekte der Arbeitszeitgestaltung einschätzen. 

38 Prozent der abhängig Beschäftigten gaben an, viel Einfluss darauf zu haben, 

wann sie ihren Arbeitstag beginnen oder beenden. 44 Prozent gaben an, viel Ein-

fluss darauf zu haben, wann sie ein paar Stunden freinehmen. Über die Hälfte der 

Erwerbstätigen hat viel Einfluss darauf, wann sie Pausen machen (52 Prozent) oder 

wann sie Urlaub beziehungsweise ein paar Tage freinehmen (57 Prozent). 

2.2 Exkurs: Erweiterte Erreichbarkeit der Beschäftigten durch 
flächendeckende Verbreitung moderner Kommunikationsme-
dien 

Unter dem Oberbegriff „Digitalisierung“ werden gegenwärtig epochale Umbrüche 

der Verfassung der modernen Arbeitswelt diskutiert (Matthes/Dengler 2015, 

Matthes/Dengler 2018). Dabei geht es im Zentrum um die Frage, wie und wie 

schnell moderne Technologien von Robotik und Sensortechnik, Vernetzung und 

Digitalisierung, Selbststeuerung von Produktionsanlagen etc. einen Änderungsdruck 

auf Qualifikationsprozesse ausüben, menschliche Arbeitskraft substituieren und die 

alltäglichen Arbeitsprozesse in einer globalisierten Wirtschaft ändern.  

Bestandteil dieser Prozesse ist bereits heute das Ausmaß, in welchem Arbeitneh-

mer auch in ihrem außerberuflichen Lebensumfeld für berufliche und betriebliche 

Belange erreichbar und ansprechbar sind. Eine erweiterte Ansprechbarkeit ist durch 

die flächendeckende Verbreitung der modernen Kommunikationsmedien wie Smart-

phones, Tablets, PCs etc. gegeben. Sie drückt sich darin aus, dass E-Mails auch 

am Feierabend, am dienstfreien Wochenende gelesen und beantwortet werden, 

bereits auf dem Arbeitsweg Dateien und Texte bearbeitet werden oder dienstliche 

Telefonate und Internetrecherchen jederzeit auch außerhalb der Arbeitszeit erfolgen 

werden.  

Dieser Sachverhalt wird auch unter dem Stichwort der „Entgrenzung der Arbeitszeit“ 

diskutiert und in einen umfassenden industriesoziologischen Diskussionskontext 

zum Thema „Entgrenzung der Arbeit“ eingebunden (Jurczyk et al. 2009). Tenor die-
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ser industriesoziologischen Diskussionen ist, dass Arbeit und Arbeitszeiten zuneh-

mend ihre Konturen einbüßen und die Grenzen zur Freizeit oder zu für außerberufli-

chen Verpflichtungen reservierten Zeiten verlieren. Die Konsequenzen werden in 

Überforderung, dem Verlust von einer gelingenden Vereinbarung von Familie und 

Beruf und in schleichendem Burnout gesehen. 

Zum Ausmaß der Betroffenheit von erweiterter Erreichbarkeit von Arbeitnehmern 

aufgrund von modernen Kommunikationsmedien gibt es repräsentative Beschäfti-

gungsbefragungen: zum einen die bereits zitierte BAuA Studie (BAuA 2016), zum 

anderen eine repräsentative Befragung durch infas im Auftrag des BMAS im Jahr 

2015 (Nübling et al. 2015). Ausgewählte Ergebnisse werden hier kurz präsentiert. 

In der Studie im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (Nübling 

et al. 2015) sollten die Beschäftigten angeben, ob sie der Aussage „Die modernen 

Kommunikationsmittel wie E-Mail, Handy oder Internet machen meine Freizeit häu-

fig zur Arbeitszeit“ zustimmen oder widersprechen: „Dieser Aussage stimmen 

17,2 Prozent uneingeschränkt zu, rd. 10 Prozent zeigen sich unentschieden; 

73 Prozent stimmen der Aussage nicht zu. Die Entgrenzung von Arbeit und Freizeit 

hat also ein beachtliches Ausmaß“ (ebd.: 48). Diese globale Verteilung wurde nach 

verschiedenen sozio-demografischen und betrieblichen Variablen differenziert: „An-

gestellte berichten doppelt so häufig von einer Umfunktionierung der Freizeit wie 

Arbeiter/innen. Eine differenzierte Analyse nach der Art der Tätigkeit zeigt, dass das 

Ausmaß der Entgrenzung bei Angestellten mit dem Grad der Verantwortung steigt. 

Personen mit Personalverantwortung und Angestellte mit eigenständiger Tätigkeit 

berichten jeweils zu 29 Prozent von einem Verschwimmen von Arbeit und Freizeit. 

Angestellte mit umfassenden Führungsaufgaben stimmen sogar zu knapp 

39 Prozent der Aussage zu, dass die modernen Kommunikationsmittel ihre Freizeit 

häufig zur Arbeitszeit machen“ (Ebenda). 

In der BAuA-Studie (BauA 2016) wurden Beschäftigte nicht nur zu regulierten For-

men arbeitsbezogener erweiterter Erreichbarkeit wie Bereitschaftsdiensten und Ruf-

bereitschaften, sondern auch generell zum Thema ständiger Erreichbarkeit befragt3. 

Dabei wurde differenziert zwischen der vom Betrieb artikulierten Erwartung einer 

arbeitsbezogenen erweiterten Erreichbarkeit außerhalb der regulären Arbeitszeit 

und der tatsächlichen Kontaktierung der Arbeitnehmer in ihrem Privatleben.  

Die Studie kommt zu folgendem Resultat: 22 Prozent der Befragten gaben an, von 

ihnen würde erwartet, auch in ihrem Privatleben für dienstliche Angelegenheiten 

erreichbar zu sein (BAuA 2016: 74). Eine Differenzierung zwischen allgemeiner Er-

wartung und faktischer Kontaktierung zeigt aber, dass nur 12 Prozent tatsächlich 

häufig im Privatleben von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, Kolleginnen und Kolle-

                                                

3 Da es bislang keine allgemeingültige Definition von ständiger Erreichbarkeit gibt, findet 

man in relevanten Befragungen dazu unterschiedliche Definitionen und Operationalisie-
rungen. 
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gen, Vorgesetzten oder Kundinnen und Kunden kontaktiert wurden (vgl. Abbildung 

4.14 und Tabelle 13a im Anhang von BAuA 2016). „Zwei Drittel der Beschäftigten 

werden hingegen selten oder nie privat kontaktiert (65 Prozent). Etwa die Hälfte 

derer, die häufig in der Freizeit kontaktiert werden, sagt auch, dass es von ihnen 

erwartet wird, für berufliche Belange erreichbar zu sein (49 %). Das heißt auch, 

dass Erreichbarkeit von 51 % der häufig Kontaktierten nicht oder nur teilweise er-

wartet wird“ (BAuA 2016: 75). 

Außerdem zeigt sich ein Zusammenhang zwischen ständiger Erreichbarkeit und 

erhöhter Arbeitsintensität: „Personen, die häufig im Privatleben kontaktiert werden, 

sind deutlich öfter von häufigem Termin- und Leistungsdruck (68 Prozent vs. 

49 Prozent) und Überforderung durch die Arbeitsmenge (20 Prozent vs. 12 Prozent) 

betroffen als Personen, die manchmal, selten oder nie kontaktiert werden“ (BAuA 

2016:79).  

Im Hinblick auf Arbeitszufriedenheit und Work-Life-Balance äußern sich Personen, 

die häufig im Privatleben kontaktiert werden, deutlich weniger zufrieden als andere. 

Ein bedeutsamer Zusammenhang zeigt sich auch im Hinblick auf den Gesundheits-

zustand der Beschäftigten. Der Anteil der Personen, die ihren Gesundheitszustand 

als gut bis sehr gut einschätzen ist bei denjenigen, die häufig aus arbeitsbezogenen 

Gründen im Privatleben kontaktiert werden, niedriger als bei Personen, bei denen 

dies nicht der Fall ist (54 Prozent versus 64 Prozent). Ein ähnliches Bild zeigt sich 

auch im Hinblick auf abgefragte gesundheitliche Beschwerden wie Rücken- und 

Kreuzschmerzen (62 Prozent versus 49 Prozent), Müdigkeit, Erschöpfung 

(66 Prozent versus 51 Prozent) oder Schlafstörungen (47 Prozent versus 

32 Prozent). 

Da seitens der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA, ohne 

Jahresangabe) vorgeschlagen wird, die gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten zu 

verkürzen, wird dieses Thema hier kurz gestreift. Gesundheitliche Auswirkungen im 

Zusammenhang mit häufiger Kontaktierung in der Privatsphäre oder die Ausübung 

von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften können sich auch durch Ein-

schränkungen der Ruhezeiten ergeben. Das Arbeitszeitgesetz sieht vor, dass eine 

ununterbrochene Ruhezeit zwischen Arbeitsende und Arbeitsbeginn mindestens elf 

Stunden betragen soll. Für Tarifvertragsparteien besteht gemäß § 7 Abs.1 ArbZG 

die Möglichkeit, die Ruhezeit um bis zu zwei Stunden zu kürzen, wenn die Art der 

Arbeit dies erfordert und die Kürzung innerhalb eines festzulegenden Zeitraums 

ausgeglichen wird. Wird die Ruhezeit während einer Rufbereitschaft unterbrochen 

und beträgt die Länge der in der Rufbereitschaft ausgeführten Arbeitszeit weniger 

als die Hälfte der Ruhezeit, kann die Ruhezeit zu anderen Zeiten ausgeglichen wer-

den (§ 5 Abs. 3 ArbZG). Hier gibt es also tarifliche Möglichkeiten die Ruhezeiten für 

dienstliche Zwecke zu unterbrechen. Inwieweit eine betriebliche Kontaktierung au-

ßerhalb der Arbeitszeit und außerhalb von Bereitschaftsdiensten und Rufbereit-

schaften behandelt wird bleibt dabei außen vor.  
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Es ist allerdings in Betracht zu ziehen, dass eine dauerhafte Kürzung der Ruhezei-

ten mit Risiken für die körperliche und psychische Gesundheit sowie mit einem er-

höhten Unfallrisiko einhergehen kann (vgl. den Literaturüberblick in Beermann et al. 

2017). Eine Verkürzung der Ruhezeit kann beispielsweise auch bei Abendarbeit 

auftreten, wenn Erwerbstätige auch am Folgetag zu „Normalen Arbeitszeiten“ (von 

durchschnittlich acht Stunden innerhalb des Zeitraums von 7 und 19 Uhr) arbeiten. 

„Zur Frage einer noch akzeptablen Mindestruhezeit liegen aktuell keine wissen-

schaftlichen Erkenntnisse auf der Basis variierter Bedingungen vor. Anhaltspunkte 

für die Gestaltung bieten aktuell aber belastbare Befunde aus der Schichtarbeitsfor-

schung. […] Die Forschung zu rückwärtsrotierenden Schichtsystemen zeigt, dass 

die verkürzten Ruhezeiten mit verstärkten gesundheitlichen Beschwerden verbun-

den sind (…)“ (Beermann et al. 2017: 26). 

Neben einer Reduktion von Erholungszeiten wird durch eine Unterbrechung von 

Ruhezeiten oder die Ausübung von Arbeitstätigkeiten ein erfolgreiches Abschalten 

von der Arbeit erschwert. „In den letzten Jahren wurde das mentale Abschalten von 

der Arbeit während der Ruhezeit als bedeutender Einflussfaktor auf die individuelle 

Erholung identifiziert. […] Untersuchungen aus der Erholungsforschung zeigen deut-

lich, dass Erholung am besten dann gelingt, wenn die Arbeitstätigkeit beendet wird 

oder eine anforderungskonträre Tätigkeit ausgeführt wird“. (Beermann et al.: 25) 

Analysen zeigen, dass das Nichtabschalten von der Arbeit während der Ruhezeit 

mit schlechterem Befinden (zum Beispiel stärkerer Ermüdung, geringerer Erholung, 

geringerem affektiven Wohlbefinden), mehr körperlichen Beschwerden und schlech-

teren Werten bei psychischen Gesundheitsindikatoren (zum Beispiel Schlaf, Le-

benszufriedenheit, Wohlbefinden, Erschöpfung) zusammenhängt (Ebenda). 

Der Exkurs zeigt, dass nicht nur die Variationen von Lage und Dauer der Arbeitszeit, 

die Selbststeuerung des Arbeitseinsatzes durch Beschäftigte im Interesse der be-

trieblichen Belange, sondern auch verschiedene Phänomene der Entgrenzung der 

Arbeitszeiten und damit des Verschwimmens der Grenzen von Arbeitswelt und Pri-

vatleben in Betracht gezogen werden müssen, wenn man über flexiblen Arbeitsein-

satz spricht. 

3 Flexibler Arbeitskräfteeinsatz aus der Perspektive von Be-
triebsbefragungen 

Neben der Betrachtung von Daten, die aus Individual- oder Haushaltsbefragungen 

stammen, lassen sich auch Ergebnisse von Betriebsbefragungen für das Thema 

fruchtbar machen. Hier geben betriebliche Verantwortliche Auskünfte für den gan-

zen Betrieb. Eine derartige Perspektive enthält also Informationen über den Anteil 

von Betrieben, der bestimmte Arbeitszeitarrangements praktiziert. 
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Abbildung 3: Entwicklung ausgewählter Instrumente zeitlicher und 

funktionaler Flexibilität zwischen 1996 und 2011 

Quelle: Zapf (2016); Daten des IAB-Betriebspanels. 

Datenauswertungen des IAB-Betriebspanels von Zapf (2016) zeigen, dass mittler-

weile in drei Viertel der Betriebe Teilzeitbeschäftigte arbeiten, rund die Hälfte der 

Betriebe Überstunden im Rahmen ihres Betriebszeitmanagements einsetzen und 

immerhin in knapp einem Drittel der Betriebe Arbeitszeitkonten eingesetzt werden 

(in Westdeutschland waren es 2015 sogar 38 Prozent). 

Abbildung 3 zeigt, welches Bild sich ergibt, wenn man ergänzend zur Betroffenheit 

von Beschäftigten durch vom Sortierkriterium „Normalarbeitstag“ abweichende Ar-

beitszeitforme auch die Nutzung dieser Formen seitens der Betriebe in Betracht 

zieht. 
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Abbildung 4: Anteile der Betriebe mit genutzten Instrumenten zur Arbeitszeit-

steuerung in Deutschland, West- und Ostdeutschland 2014, 

Angaben in Prozent 

Anm.: Alle Betriebe (n = 15.577) 

Quelle: Bechmann et al. 2015, Daten: IAB-Betriebspanel 2014. 

Abbildung 4 verdeutlicht, dass die Betriebe im Rahmen ihres Arbeits- und Betriebs-

zeitmanagements ein umfangreiches Arsenal verschiedener Instrumente einsetzen 

können tatsächlich einsetzen. Dabei kommen Arbeitszeitformen wie Schichtarbeit 

vor, die in der Regel die Betriebszeit um ganzzahlige Vielfache des Normalarbeits-

tags- oder der Normalarbeitswochen verlängern, zum Beispiel bei Drei-Schicht-

Systemen von einer Betriebszeit von 40 auf 120 Wochenstunden, im Fall von soge-

nannten  „vollkontinuierlichen Wechselschichtsystemen“, die Tag und Nacht sowie 

Wochenend- und Feiertagsarbeit enthalten, sogar auf 168 Wochenstunden. So ent-

koppeln die Betriebe Öffnungs-, Service- oder Produktionszeiten von den Arbeitszei-

ten ihrer Beschäftigten.  

Außerdem kommen Instrumente wie versetzte Arbeitszeiten und Arbeitszeitverände-

rungen bei Teilzeitbeschäftigten vor, die eher der Feinsteuerung der Betriebszeiten 

dienen; es findet sich flexible (bedarfsabhängige) wie auch starre (regelmäßige) 

Samstagsarbeit. Auffällig ist zudem, dass immerhin ein Drittel der Betriebe Vertrau-

ensarbeitszeit-Modelle nutzt, es also gewissermaßen den Beschäftigten selbst über-

lässt, ihre Arbeitszeit zu gestalten. Allerdings drückt schon der Terminus „Vertrauen“ 

aus, dass die Betriebe es den Beschäftigten „vertrauensvoll“ überlassen, ihre Ar-

beitskraft den betrieblichen Bedarfen anzupassen. Hier ist die Steuerung der Ar-

beitszeiten, nicht das Nutzungsziel den Beschäftigten überlassen. 

4 Bestimmungsgründe für Arbeitszeitflexibilität  

Zapf und Weber (2017) haben die Bestimmungsgründe für Arbeitszeitflexibilität un-

tersucht und sich dabei auf Überstundenarbeit und verschiedene Arbeitszeitarran-
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gements konzentriert, also darauf, ob die Arbeitszeiten starr sind, betriebsbedingt 

wechseln, in Rahmen von Arbeitszeitkonten stattfinden oder gar nicht reguliert wer-

den. Sie stützen sich in ihren Analysen auf einen Datensatz, der eine Verbindung 

einer Beschäftigtenbefragung mit einer Betriebsbefragung darstellt, der „Linked 

Employer-Employee Study of the Socio-Economic Panel“(SOEP-LEE).  

Aufgrund dieses Datensatzes können für die Erklärung der Arbeitszeitflexibilität si-

multan Betriebs-, Beschäftigten- und Jobmerkmale herangezogen werden. Be-

triebsmerkmale sind etwa Branchenzugehörigkeit, Betriebsgröße, die Tatsache, 

großem Konkurrenzdruck ausgesetzt zu sein oder Waren und Dienstleistungen au-

ßerhalb Deutschlands zu verkaufen. Beschäftigtenmerkmale bestehen zum Beispiel 

im Geschlecht, Familienstand, Bildungsniveau, aber auch in der Anzahl der Be-

schäftigungsjahre. Als Jobmerkmale gelten beispielsweise die Stellung im Beruf 

oder ob man eine Vorgesetztenposition einnimmt.  

Es wurde analysiert, von welchen Merkmalen die konkrete Ausgestaltung der Ar-

beitszeit (Überstunden, starre Arbeitszeiten, betrieblich variierende Arbeitszeiten, 

Arbeitszeitkonten oder keine Arbeitszeitregelungen) abhängt. Mit anderen Worten: 

Die Arbeitszeitformen sind die abhängigen Variablen, die Betriebs-, Beschäftigten- 

und Jobinformationen sind die erklärenden, die unabhängigen Variablen. Es wird 

also analysiert, ob es eher Betriebsmerkmale oder Beschäftigtenmerkmale sind, die 

als Bestimmungsgründe für die flexiblen Arbeitszeiten nachgewiesen werden kön-

nen.  

Das indirekte Vorgehen nimmt in der Erklärung folgende Form an: Wenn sich zeigen 

sollte, dass unterschiedliche Arbeitszeitregelungen wesentlich stärker von den 

Merkmalen der Betriebe abhängen – also etwa von der Branchenzugehörigkeit – als 

von den Merkmalen der Beschäftigten – also etwa vom Haushaltstyp, so wäre dies 

ein deutliches Indiz dafür, dass kurzfristige Arbeitszeitflexibilität überwiegend durch 

die Arbeitgeber bestimmt ist. 

Die Ergebnisse sind eindeutig: „Im Ergebnis zeigt sich, dass vor allem Betriebs- und 

Jobmerkmale für Überstunden und für die verschiedenen Arbeitszeitmodelle be-

stimmend sind. Merkmale der Beschäftigten spielen dagegen nur eine untergeord-

nete Rolle‟ (Weber/Zapf 2018). Eine hohe Bedeutung betrieblicher Merkmale zeigt 

sich am deutlichsten – und wenig überraschend – bei festen Arbeitszeiten und vom 

Betrieb festgelegten, teilweise wechselnden Arbeitszeiten. Selbstbestimmte Arbeits-

zeiten werden besonders stark von Jobmerkmalen wie einer hohen Autonomie be-

stimmt, Gleitzeit mit Arbeitszeitkonto besonders stark von Betriebsmerkmalen wie 

der Betriebsgröße. Bei bezahlten Überstunden spielen Betriebsmerkmale wie die 

Branche die wichtigste Rolle, bei den unbezahlten Überstunden sind es die Job-

merkmale wie Führungsposition. 

Zu beachten ist allerdings, dass damit keine Aussage über „Einzelfälle getroffen 

wird, ob hier also Betriebe oder Beschäftige ihre Interessen tatsächlich durchsetzen 
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konnten. So können Beschäftigte mit einer Präferenz für arbeitnehmerorientierte 

Arbeitszeitarrangements versuchen, Betriebe oder Jobs zu finden, die dies ermögli-

chen. Solche Arrangements können dann im Einzelfall durchaus Flexibilität für die 

Beschäftigten bieten – selbst wenn die Verteilung der Arrangements stärker durch 

die Anforderungen des Betriebs und des Jobs bestimmt werden als durch die Inte-

ressen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Allerdings hängt auch die Häufig-

keit von Überstunden vor allem von Betriebs- und Jobmerkmalen ab“ (Weber/Zapf 

2018: 3). 

5 Fazit 

Die oben zusammengestellten Ergebnisse zeigen, dass in Deutschland eine große 

Anzahl von Instrumenten zur (flexiblen) Gestaltung der Arbeits- und Betriebszeiten 

vorhanden ist. Große Teile der Beschäftigten haben Arbeitszeiten, die nicht einem 

starren „Nine-to-five“-Arbeitstag im Rahmen der Arbeitswoche entsprechen. Schicht- 

und Nachtarbeit, Samstags- und Sonntagsarbeit, finanziell ausgeglichene, unbe-

zahlte und in Freizeit ausgeglichene Überstunden als die traditionellen Abweichun-

gen vom Normalarbeitstag sind nach wie vor weit verbreitet. Hinzu kommen die 

Teilzeitbeschäftigung und neuere Formen flexiblen Arbeitseinsatzes, die aufgrund 

von Gleitzeitarbeit mit Arbeitszeitkonten Arbeitszeitvariationen in Lage und Dauer 

ermöglichen.  

Für das Betriebszeitmanagement kommen zudem Möglichkeiten der Feinsteuerung 

der Betriebszeiten durch versetzte Arbeitszeiten hinzu sowie der Einsatz von Mini- 

und Midi-Jobs, geringfügiger Beschäftigung oder Leiharbeit. Außerdem ist zu er-

wähnen, dass mittlerweile für einen relevanten Anteil von Beschäftigten gar keine 

Arbeitszeitregelungen bestehen, was gleichermaßen Freiheitsgrade wie die Abwe-

senheit von Schutzstandards bedeuten kann. Faktisch besteht also eine große Fle-

xibilität.  

Auch im europäischen Vergleich zeichnen sich die Betriebe in Deutschland durch 

lange Betriebszeiten aus, die aufgrund eines umfangreichen Arsenals an Arbeits-

zeitformen auch flexibel gestaltet werden können. 

Zudem ist zu konstatieren, dass es im Zuge der flächendeckenden Verbreitung mo-

derner Kommunikationsmedien zu einer Entgrenzung von Arbeit und einem Ver-

schwimmen der Grenzen zwischen Arbeitswelt und Privatleben kommt. Beträchtli-

che Anteile von Beschäftigten geben an, in ihrer Privatsphäre für betriebliche Belan-

ge ansprechbar zu sein und angesprochen zu werden. Diese Entwicklung ist inso-

fern bedenklich, als sie gesundheitliche Beeinträchtigungen und Schwierigkeiten bei 

der Bewältigung der außerberuflichen Verpflichtungen, also eine Erschwerung der 

Work-Life-Balance, zur Folge haben kann. 

Über diese deskriptiven Ergebnisse hinaus haben die analytischen Untersuchungen 

gezeigt, dass Arbeitszeitflexibilität in Deutschland vorwiegend arbeitgeberorientiert 

ist und nicht in erster Linie durch Merkmale der Beschäftigten erklärt werden kann. 
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Das verweist auf Machtasymmetrien zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern und 

daher auf die legitimen Schutzbedarfe der Arbeitnehmer, die neben den legitimen 

Erfordernissen des flexiblen Arbeitszeit- und Betriebszeitenmanagements bestehen. 

Das Arbeitszeitgesetz von 1994 gibt den Gestaltungsrahmen vor, der gleicherma-

ßen ein hinreichendes Ausmaß an Flexibilisierung von Arbeitszeiten ermöglicht, 

aber seinerseits durch Verbindlichkeit der Rahmenbedingungen gekennzeichnet ist. 

Bei der Einschätzung des Arbeitszeitgesetzes ist in Betracht zu ziehen, dass der 

umfangreiche § 7 (Abweichende Regelungen) eine Vielzahl von Abweichungen der 

Arbeitszeitregelungen ermöglicht, die aufgrund eines Tarifvertrags oder aufgrund 

eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung bestehen. Hier sind 

explizit Abweichungen von § 3 bis § 6 ArbZG zu nennen. Exemplarisch sei an dieser 

Stelle nur auf die von § 3 abweichenden Regelungen in § 7 hingewiesen: So ist es 

mit tarifvertraglichen Regelungen möglich, abweichend von § 3 (a) die Arbeitszeit 

über zehn Stunden werktäglich zu verlängern, wenn in die Arbeitszeit regelmäßig 

und in erheblichem Umfang Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt, oder 

(b) einen anderen Ausgleichszeitraum festzulegen. 

Gegenwärtig wird darüber diskutiert, ob der demografische Wandel in Kombination 

mit sektoralen Fachkräfteengpässen in absehbarer Zeit dazu führen kann, dass ar-

beitnehmerorientierte Zeitarrangements an Bedeutung gewinnen, etwa als Mittel der 

Fachkräftegewinnung. Auch in solchen Konstellationen muss das betriebliche Inte-

resse an Flexibilität gewahrt bleiben.  

Vor dem Hintergrund des Handlungsrahmens, den das ArbZG bereits heute ab-

steckt, ist allerdings denkbar, dass angesichts veränderter Konstellationen auch 

neue Kompromisse ausgehandelt werden. Mit Weber/Zapf  lässt sich formulieren: 

„Denkbar wäre aber, den Betrieben größere Flexibilität im Einzelfall zu erlauben, 

wenn die Arbeitgeber auf der betrieblichen und sozialpartnerschaftlichen Ebene im 

Gegenzug adäquate Zugeständnisse an anderer Stelle machen. Dabei könnte es 

zum Beispiel um eine Flexibilisierung der täglichen Arbeitszeitobergrenze gehen. 

Voraussetzung müsste jedoch sein, dass Gewerkschaften beziehungsweise Be-

triebsräte zustimmen – eine Orientierung an Tarifverträgen oder eine institutionali-

sierte betriebliche Interessenkoordination vorausgesetzt – und entsprechende Zu-

geständnisse vonseiten der Arbeitgeber erfolgen. In Paketlösungen könnten etwa 

Anpassungen von Lage und Länge der Arbeitszeit, die in jedem Fall rechtzeitig an-

zukündigen wären, gekoppelt werden mit (großzügigeren) Urlaubsregelungen oder 

individuellen Freistellungen etwa für Weiterbildung oder Maßnahmen des betriebli-

chen Gesundheitsmanagements“ (Weber/Zapf 2018: 4).  

Der Vorteil der Handlungsspielräume, die das Gesetz ermöglicht, ist, dass sie im 

Rahmen kollektiver Arrangements gefunden werden müssen. Dadurch wird ausge-

schlossen, dass die Machtasymmetrie zwischen Betrieben als kollektiven Akteuren 

und individuellen Arbeitnehmern sich zum Schaden der Arbeitnehmer auswirkt. Im 

Rahmen dieser Regulierung kann Arbeitszeitflexibilität als eine faire Vereinbarung 
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des Interessenausgleichs realisiert werden. Das bestehende Arbeitszeitgesetz4 er-

möglicht es den Tarif- und Betriebsparteien, eine gute Verbindung der unterschiedli-

chen Interessen und Bedarfe von Betrieben und Erwerbstätigen an einer Anpassung 

der Arbeitszeiten an die unterschiedlich relevanten Umstände zu finden. Es ist da-

her eine wichtige Voraussetzung für die Lösung dieser Kernaufgabe der modernen 

Arbeitsgesellschaften.  

 

  

                                                

4    Wie groß das Ausmaß der im Rahmen des bestehenden Arbeitszeitgesetzes vorhande-

nen Gestaltbarkeit von Dimensionen der Arbeitszeit bereits gegenwärtig ist, dokumentiert 
in besonders anschaulicher Weise der im Februar 2018 abgeschlossene Tarifvertrag zum 
mobilen Arbeiten (Tarif MobA) für die Metall- und Elektroindustrie Nordrhein-Westfalens 
(Metall NRW 2018). Neben arbeitszeitbezogenen Volumenmodellen werden hier auch 
Regelungen für verkürzte Vollzeitbeschäftigung und unter § 5 eine Regelung zur Verkür-
zung der Ruhezeiten tarifiert, welche die diesbezügliche Ausnahmeregelung des ArbZG 
nutzt – im Bereich der Metall- und Elektroindustrie. 
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